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Beschluss 
des Bundesrates 

Benennung von Beauftragten des Bundesrates in Beratungs-
gremien der Europäischen Union für die Experten-Arbeitsgruppe 
"Qualifikationen, Schulung sowie Wissenstransfer: traditionelle 
und neue Berufe im Bereich des kulturellen Erbes" im Rahmen 
des EU-Arbeitsplans Kultur 2015 bis 2018 

Der Bundesrat hat in seiner 954. Sitzung am 10. März 2017 wie folgt beschlossen: 

Der Bundesrat benennt gemäß § 6 Absatz 1 EUZBLG in Verbindung mit Ab-

schnitt I der Bund-Länder-Vereinbarung zur ständigen Teilnahme (Liste A) als 

Bundesratsbeauftragten für die Experten-Arbeitsgruppe "Qualifikation, Schulung 

sowie Wissenstransfer: traditionelle und neue Berufe im Bereich des kulturellen 

Erbes" im Rahmen des EU-Arbeitsplans Kultur 2015 bis 2018 

einen Vertreter des Landes 

Niedersachsen, 

Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 

Landesamt für Denkmalpflege 

(Oberkonservator Dipl.-Ing. Rocco Curti). 


